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Besteuerung nach dem Aufwand (Pauschalsteuer) Aus-
ländische Staatsangehörige, die erstmals steuerrechtli-
chen Wohnsitz in der Schweiz nehmen und in der 
Schweiz keine Erwerbstätigkeit ausüben, können nach 
dem Aufwandbesteuert werden. Die Steuerberechnung 
erfolgt aufgrund eines einfachen Verfahrens und kann zu 
einer bedeutenden Verminderung der fiskalischen Belas-
tung führen. 
 
Besteuert wird der Aufwand des Steuerpflichtigen sowie 
bestimmte Einkommens und Vermögensbestandteile. Die 
zu besteuernden Aufwändungen müssen mindestens das 

5-fache des Mietzinses der Wohnung oder den doppelten 
Pensionspreis für Unterkunft und Verpflegung betragen. 
 
Die Steuer nach dem Aufwand darf nicht niedriger sein, 
als die nach dem ordentlichen Tarif berechneten Steuern 
auf den schweizerischen Einkünften oder Vermögen so-
wie gewisser Einkünfte aus ausländischen Quellen, für 
die ein DBA in Anspruch genommen wird. 
Für vermögende Ausländer kann diese Besteuerung nach 
dem Aufwand interessant sein, wird doch nur ein geringer 
Teil des Einkommens und Vermögens besteuert. Ein-
kommen und Vermögen ohne Bezug zur Schweiz wird 
nicht besteuert. 
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